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Stufccr bei *j>crrn Hauptmann <2ict»cnmaun.

©er ©egenftattt/ für welche« ich einige Slugettbtide ttm

Shre Slufmerffamfeit bitte- ift ein ©efchoß/ baö foeben bte

Bkrfftätte perläßt/ ttm Shrer gettattett Brüfttng porgelegt jtt
werte«. £>bfcbon id) tett eigentlichen Swed/ ten ich bei Sott»

flrttftiott tiefer SSaffe im Stttge hatte/ perfehlt jtt habe« gtaitbe/

fo bürfte ein anbetet*/ nicht mittter wichtiger tatttrcb erreicht
Worten fein.

Sltö Sägerofftjier mu%tt id), wk Seter tiefeö (Sorpö,
ter eitte ©chießwaffe gehörig ttttt praftifcb jtt batttba6ett
perfleht/ fchon lange etnfebett/ taß tie tem Säger biöher anvertraute

BJaffe nicht mit ber BMcbtigfett feineö ©ienfteö über-
cittftimmt.

SBie befanttt ift er im Kriege tett meiftett ©efahrett attö-

gefegt/ intern er porjugöweife im Borpoflett- uttt geltmacbt-
tiettft/ für Sloattt- ttttt Strrieregarte/ glattaueurö/ (Sctaireurö
ttttt jttm Slttgriff perwetttet wirt; er hat itt ter ©chweij
felbfl tettienigett ©tettft jtt perfebett/ ter fottfl ter leichten
Kapaaerie obliegen würte. Sutem hat er mit pom geinte
ebettfallö porgefcbobenen Blättflem jtt fämpfett/ mithin nicht
auf SJtaffett/ fonbern pereinjefte Wlannfd>aft ju jielen unb ju
fcbießett. Sm Kampfe ift aber nicht taö ©d)ießen/ fotttem
taö Sreffett tie Hauptfacbe/ ta ein Krieger/ ter auf fein ©e-
fcboß pertrauen tann, att 9Jtuth gewinnt/ wäbrenb fein geinb
babttrcb temoratiftrt wirt. Ob taö gegenwärtig angenommene

Sägergemehr ein folcbeö Bertrauen uvbknt, wirt Seter

bejwetfetn/ ber eö gcbanbbabt unt fcbteßcn tann, was
man bti unö fcbießett beißt. Betenft matt ferner/ wk fehr
unfere Bataillone an Kraft gewinnen würten/ tenett jwei
Kompagnien Säger mit fcbußricbtigen ©ewebren uttb jwed-
mäßtger Snflrttftiott jugetbetlt wären/ fo muß eö wüttfcbbar
feitt/ taß tie Herfteltuttg pott folchen mit (gifer betrieben
werte.

— IS? -
Stutzer des Herr» Hauptmann Siebenmann.

Der Gegenstand, für welchen ich einige Augenblicke um

Ihre Aufmerkfamkeit bitte, ist ein Geschoß, daS foeben die

Werkstätte verläßt, um Ihrer genauen Prüfung vorgelegt zu

werden. Obfchon ich den eigentlichen Zweck, den ich bei Con-

struktion diefer Waffe im Auge hatte, verfehlt zu haben glaube,
so dürfte ein anderer, nicht minder wichtiger dadurch erreicht
worden fein.

Als Jägeroffizier mußte ich, wie Jeder diefeS CorpS,
der eine Schießwaffe gehörig und praktifch zu handhaben
versteht, fchon lange einfehen, daß die dem Jäger bisher anvertraute

Waffe nicht mit der Wichtigkeit feines Dienstes über-
einstimmt.

Wie bekannt ist er im Kriege den meisten Gefahren
ausgefetzt, indem er vorzugöweife im Vorposten, und Feldwacht-
dienst, für Avant, und Arrieregarde, Flanqueurs, EelaireurS
und zum Angriff verwendet wird; er hat in der Schweiz
felbst denjenigen Dienst zu verfehen, der sonst der leichten
Kavallerie obliegen würde. Zudem hat er mit vom Feinde
ebenfalls vorgefchobenen Plänklern zu kämpfen, mithin nicht
auf Massen, fondern vereinzelte Mannschaft zu zielen und zu
schießen. Im Kampfe ist aber nicht das Schießen, fondern
daö Treffen die Hauptsache, da ein Krieger, der auf fein Ge.
fchoß vertrauen kann, an Muth gewinnt/ während sein Feind
dadurch demoralisirt wird. Ob das gegenwärtig angenom.
mene Jägergewehr ein solches Vertrauen verdient, wird Jeder

bezweifeln, der eS gehandhabt und fchießen kann, waS

man bei unö fchießen heißt. Bedenkt man ferner, wie fehr
unfere Bataillone an Kraft gewinnen würden, denen zwei
Kompagnien Jäger mit fchußrichtigen Gewehren und
zweckmäßiger Instruktion zugetheilt wäre«/ fo muß es wünfchbar
sei«/ daß die Herstellung von folchen mit Eifer betrieben
werde.
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©cöott fange SSittenö/ etwaö in tiefem ©inne fonfiruirett
ju laffett/ ließ id) oor einigen SJtonatcn/ bat neue ©pftetn
benugent/ in einer SSaffenfabrif einen Sauf nach meiner Stee
»erarbeiten / ter mir aber erft por circa 3 Blochen jttfam/
meßhalb mir ju wenig Seit jugemeffen wav, um mehrere Bro-
bett jtt Sluöfübrung meineö Brojefteö ju machen unb auf btn
heutigen Sag ttwaS Braftifcbeö für taö Sägerforpö porjtt-
wtiftn, teßbalb wußte ich mich barattf befchränfen/ einen leichten

gesogenen ©tuger mit Bajonnet machen ju laffen unb

für einflweifen meine ©runtitee fahren ju laffen/ por-
auöfehenb/ bafi eitt folcbeö ©efchoß attö mehreren ©rüntett
für taöfelbe tticht annehmbar fei. (grftlicb würbe nicht nur
tie Bewaffnung pon tett Pielett Sägerforpö/ fontern auch tie
turch eine folcbe 'Bafft erforterttdje forgfältigere unt foft-
fpieligere Snftrttftion tem «Staat jtt große Sluölagen pemrfa-
chett/ jweitenö wäre ju bejweifettt/ ob man fo Piel SJtann-

fchaft ftttten fonttte/ welche tie ttötbtgett (Stgettfcbaftett be-

fäße/ fte gehörig ju btfotatn, unt jtt hatttbaben/ ttttb tnblid),
porattögefegt fämmtlicbe Sägerforpö würben mit biefem ©ttt-
ger bewaffnet/ fo müßte baS ©chügenforpö bebeutent att SBich-

tigfeit perlierett/ weil er turch feine Sottftmftiott tticht nur
feine Kugeln mit ter größten ©enattigfeit jttm Siel beförtert/
fonbern aud) auf ©iftattjen wirft/ tie fein Ortottttanjftttger
übertrifft.

2BeiI ttittt biötahitt tie ©cbarffcbügett über jtt fcbwere

(gguiptemttg ftch ntit Stecht ju beflagen hatten unt man battpt-
fächtich attö tiefem ©mnb über ihre eigentliche Berwcntttttg
nod) nicht einig werten fonnte/ fo türfte ter porttegettte ©tuger

piele/ vielleicht aüt ©chwierigfeitett hebert/ btnn, bamit
bewaffnet/ würbe tie Stuörüfiung teö ©cbügett tiejenige teö
Sägerö att ©ewid)t nicht mehr übertreffen unt fomit teffen

Bewegtichfeit in tem ©rate permehren/ taß tiefe Stationat-

wafft eine größere Stolle fpietett ttttt nicht nur fpejialiter, be-

hantelt werten türfte.

— ISS —

Schon lange Willens, etwas in diesem Sinne konstruiren

zu lassen, ließ ich vor einigen Monaten, daS neue System
benutzend, in einer Waffenfabrik einen Lauf nach meiner Idee
verarbeiten, der mir aber erst vor eirca 3 Wochen zukam,
weßhalb mir zu wenig Zeit zugemessen war, um mehrere Proben

zu Ausführung meines Projektes zu machen und auf den

heutigen Tag etwas Praktifches für das Jägerkorps
vorzuweisen, deßhalb mußte ich mich darauf beschränken, einen leich-

ten gezogenen Stutzer mit Bajonnet machen zu lassen und

für einstweilen meine Grundidee fahren zu lassen,

voraussehend, daß ein solches Geschoß aus mehreren Gründen

für dasfelbe nicht annehmbar fei. Erstlich würde nicht nur
die Bewaffnung von den vielen Jägerkorps, fondern auch die

durch eine solche Waffe erforderliche sorgfältigere und kost-

spieligere Instruktion dem Staat zu große Auslagen verursachen,

zweitens wäre zu bezweifeln, ob man fo viel Mannfchaft

stnden könnte, welche die nöthigen Eigenschaften
besäße, ste gehörig zu besorgen, und zu handhaben, und endlich,

vorausgesetzt sämmtliche JögerkorpS würden mit diesem Stutzer

bewaffnet, so müßte das Schützenkorps bedeutend an
Wichtigkeit verlieren, weil er durch seine Construktion nicht nur
seine Kugeln mit der größten Genauigkeit zum Ziel befördert,
sondern auch auf Distanzen wirkt, die kein Ordonnanzstutzer

übertrifft.
Weil nun biSdahin die Scharffchützen über zu schwere

Equipierung stch mit Recht zu beklagen hatten und man Haupt-
sächlich aus diesem Grund über ihre eigentliche Verwendung
noch nicht einig werden konnte, so dürfte der vorliegende Stutzer

viele, vielleicht alle Schwierigkeiten heben, denn, damit
bewaffnet, würde die Ausrüstung des Schützen diejenige des

Jägers an Gewicht nicht mehr übertreffen und somit dessen

Beweglichkeit in dem Grade vermehren, daß diese Nationalwaffe

eine größere Rolle spielen und nicht nur spezialiter, be-

handelt werden dürfte.
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Sd) wunfd)t, taß einige Slttögefcboffette jttr Beftcbttgttng

unt genauem Unterfucbung tiefeö gettftugerö/ ten ich

mitgenommen habe/ gewählt werten/ um nach Erprobung tem
(Setttratcomite tett Befttttt eittjttberichten/ welch legtereö gttt-
ftntettten gallo tabitt ju wirfen hätte/ taß ter ©chüge in
Sufttnft feiner biöberigett Saft ettttetigt ttnt tagegen mit tem

porgefcbtagettett ©efchoß bewaffnet werte.
©er ©chüge / erleichtert wk eö in Sütöftcbt geftellt ift,

föttttte bann nach meinem Qrracbtctt eine betetttent wichtigere
Stoße fptelett alö bitbabin, wetttt j. B. jebem Bataillon eine

Kompagnie terfelben mit einer Kompagnie Säger jugetbeilt
würte.

Sob. grattj ©iebenmantt/
Hauptmatttt/

pon Staratt/ itt Softngett.

lieber bie rSeeibigung ber eibgenpfftfc6.cn Sruppen.
(SKttgctfjeitt »on Jpeirn Oberft Sieglet.)

©ie Beetbigttttg unferer Sruppett/ je beim Eintritt itt
bett aftipen ©ienfl/ ift tticht ttotbwenbig/ fte ift jum Sheil
nachtheitig/ jum Sbcit uttpaffenb.

SStr hatten fte für nicht notbwettbig/ erftettö/ weil eö ftch

hier nicht ttm (Srfüttttttg ber Bftiebtett eitterfettö gegenüber

eineö.SJtonarchen/ antemfeitö gegenüber einer ©taatöperfaf-
fung hantelt/ fonbern nur nach ©iner/ ter legtertt Sticbtuttg
bin, wofür genügente ©arantie porbattbett/ fowoht in ber Ba-
terlattbötiebe ttttb bem BflicbtgefübJ beö ©chweijerö/ alö bavin,
taß tie Katttonatoerfaffttttgett ttid)tö ettthaltett türfett/ wat btm
Bunt jttwiterlättft; jwettettö/ weit jeter SJttttjpfticbttge / ob

beeibigt ober nicht/ bti Sticbterfüllung feiner Bfticbten gattj
gleich beftraft wirb.

— Itti) —

Ich wünsche, daß einige Ausgeschossene zur Besichtigung
und genauem Untersuchung dieses Feldstutzers, den ich mit«

genommen habe, gewählt werden, um nach Erprobung dem

Centralcomitê den Befund einzuberichten, welch letzteres gut-
findenden Falls dahin zu wirken hätte, daß der Schütze in
Zukunft feiner bisherigen Last entledigt und dagegen mit dem

vorgeschlagenen Geschoß bewaffnet werde.

Der Schütze, erleichtert wie es in Aussicht gestellt ist,

könnte dann nach meinem Erachten eine bedeutend wichtigere
Rolle spielen als biSdahin, wenn z. B. jedem Bataillon eine

Kompagnie derselben mit einer Kompagnie Jäger zugetheilt
würde.

Joh. Franz Siebenmann,
Hauptmann,

von Aarau, in Zostngen.

Ueber die Beeidigung der eidgenössischen Truppen.
(Mitgetheilr von Herrn Oberst Ziegler.)

Die Beeidigung unserer Truppen, je beim Eintritt in
den aktiven Dienst, ist nicht nothwendig, ste ist zum Theil
nachtheilig, zum Theil uupassend.

Wir halten sie für nicht nothwendig, erstens, weil es stch

hier nicht um Erfüllung der Pflichten einerseits gegenüber
eines Monarchen, andernfeitS gegenüber einer Staatsverfaf-
fung handelt, fondern nur nach Einer, der letztern Richtung
hin, wofür genügende Garantie vorhanden, fowohl in der
Vaterlandsliebe und dem Pflichtgefühl des Schweizers, alö darin,
daß die Kantonalverfassunge» nichts enthalten dürfen, was dem

Bund zuwiderläuft; zweitens, weil jeder Milizpftichtige, ob

beeidigt oder nicht, bei Nichterfüllung feiner Pflichten ganz
gleich bestraft wird.
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